

Checkliste und Bestätigung über die Einhaltung von Mindestkriterien bei Infrastruktureinrichtungen an Weitwanderwegen in Hessen
Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung;
Förderung von Infrastrukturprojekten an Weitwanderwegen im Rahmen des Landtourismusprogramms 
(RL-Ziff. 6.4.4.2)
	Bezeichnung des Weitwanderwegs:
	     

	Antragsteller:
	     

	Antragsdatum:
	     


	Mindestkriterien



	Bestätigung der Min​destkriterien durch den Antragsteller

	Bei dem Weitwanderweg handelt es sich um einen Qualitätswanderweg
	Bitte ankreuzen:

	· Prädikat „Wanderbares Deutschland“ vom Deutschen Wanderverband e.V.
	 FORMCHECKBOX 


	· Prädikat „Deutsches Wandersiegel“ vom Deutschen Wanderinstitut e.V.
	 FORMCHECKBOX 


	Für den Weg bestehen folgende Vermarktungsangebote
	

	· Internet (Domain einfügen):www.
	 FORMCHECKBOX 


	· Printmedium (Exemplar beifügen): www.
	 FORMCHECKBOX 


	Bestätigung der Tourismusdestination, dass die zur Förderung beantragte Infrastruktur sich in das Gesamt​konzept des Wanderwegs einfügt und zur Verbesserung des Angebotes im folgenden Bereich beiträgt:
	 FORMCHECKBOX 

(liegt vor)

	· Ausweisung von     Kurztouren mit einer Länge von      /      /      km
(mind. 6 km, Angabe pro Weg)
	

	· Zur nutzerfreundlichen Ausstattung
· Zur Gästeinformation („überregionale“ Infotafeln, regionale Infotafeln zum Weg nach einheitlichen Gestaltungsvorgaben sowie Informationen zu naturräumlichen, kulturelle und regionale Besonderheiten, z.B. Auenlandschaft, Biotop, Rotkäppchen, Apfelwein ).

· Zur Sicherheit (z.B. Trittstufen, Geländer)
· Zur Rast (z.B. Bänke, Rastplätze, Hütten)

· Zur Erschließung natur- und landschaftsbezogener Potenziale 
(z.B. Bachlauf, Fels, Wasserfall, Brunnen)
	

	· Zur Engpassbeseitigung
· Einkehrmöglichkeiten wie Biergarten oder im Sinne des Gutsausschanks (mittags geöffnet) sofern keine Förderung nach Nr. 6.4.4.3 in Frage kommt,

· weil die bestehende Angebote am Weg weiter als 8 km voneinander entfernt sind

· weil die bestehenden Angebote weiter als 2 km vom Weg entfernt sind

· Zur Rast (z.B. Bänke, Rastplätze, Hütten)

· Unterkunft der Kategorie „Privatzimmer und Ferienwohnung“ im Sinne von Gastgeber „Wander​bares Deutschland“ mit den jeweiligen Serviceleistungen sofern keine Förderung nach Nr. 6.4.4.3 in Frage kommt,

· weil die bestehenden Angebote weiter als 20 km entfernt sind und Größe und Kategorie nicht dem Bedarf entsprechen

· weil die bestehenden Angebote weiter als 5 km vom Weg entfernt sind und Größe und Kategorie nicht dem Bedarf entsprechen

· Serviceleistungen (Transport, Trockenraum)
	


	     
	
	     
	
	

	Ort
	
	Datum
	
	Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin
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